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den durch Abschneiden oder Ausscheiden von Entwicklun- Ww1e reliıg1öse Fragestellungen aufarbeitenden Theologie,
gCN, auch WEenNn diese unbequem siınd un manchmal die dem schwachen Glauben existentiell auf die Beıne

hıilftden Fundamenten rütteln. ıne Konsolidierung 1St NUur

möglıch durch die Bereitschaft, oftene Fragen und störende, Das Schlimmste aber, W as uns gegenwärtig in der Kırche
den Glauben un das Wirken der Kırche ın der Gesell- passıeren könnte, ware die ngst VOTr dem Experiment
schaft gefährdende Konflikte aufzuarbeiten. Nımmt (was nıcht das yleiche 1st WI1e Gesetzlosigkeit), VOTLT den
INa  — diesen Prozeß der Aufarbeitung n  9 1St auch Versuchen einer, sSOWeıt uns gegeben iSt, auch schöp-
ehesten die Gewähr der Oftenheıit ZUr Gesamtgesellschaft ferischen Neugestaltung. urch die chwächere Posıition
ohne die Gefahr der Anbiederung oder der naıven Welt- der Glaubenden ın ihrer soz1alen un kulturellen Um-
gläubigkeit gegeben. Auch wenn ina  — beispielsweise den welt siınd die schöpferischen Kräfte in der Kirche ohne-
Mangel geistliıcher Substanz noch sehr beklagt, so hın geschwächt. Es ware verhängnisvoll, wenn Aaus ngst
gilt doch, da{ß in  3 ıne relig1ös belebende Spiritunalıtät VOT verzehrender Unruhe un VOT einer ungewissen Zu-
ıcht 4U$ dem Boden stampften A, Auch eine solche kunft, aus Kleingläubigkeıit der ruck auch VO nneren
annn 1Ur wachsen AUuUs einer erneuerten, profane der Kıiırche her stärker würde. Seeber
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Am Februar verabschiedete das Eın Kompromiß? die Gegner einer Liberalisierung da-
Bundeskabinett den Regierungsent- rın eın Heilmittel sehen, denn Sach-
wurf ZUr Änderung des Da ber Die Einbringung der beiden Entwür- lichkeit un: Differenzierung, de-
die Stratbarkeıt des Schwanger- fe 1M Deutschen Bundestag schafft nen bereits 1n der bisherigen » V OL-
schaftsabbruchs Am gleichen Tag die daradoxe Sıtnation, daß die VO  $ parlamentarischen“ Auseinanderset-
brachte ıne Gruppe VO  $ 50 FDP- der SPD/FDP getragene Bundesre- ZUNg mangelte, waren dann
un SPD-Abgeordneten 1M Deut- gjerung mMI1t eiınem Gegenentwurf Au noch 1e] weniger garantıert.
schen Bundestag einen Gegenentwurf den eigenen Fraktionen onfrontiert Dıie „Zeıt (18 72) dürfte die
e1ın. Dieser sieht 1m Gegensatz zZzu  an wird, während die CDU/CSU als Stimmung un den unterschied-
Indikationenlösung des Regierungs- parlamentarische Opposıtion bis- lichen Rıchtungen einer weıtgehenden
entwurts nach dem SOg Fristenmo- her vermiıjeden hat, einen eigenen „Liberalisierung“ riıchtig wiederge-
dell völlige Straffreiheit für die Ab- Entwurt vorzulegen. Hınzu kommt ben, wenn S1e feststellt, der Jjetzt VOIL-

treibung während der ersten dreı der Beschluß des Bundesparteitages lıegende Jahn-Entwurf se1 eın „ech-
Schwangerschaftsmonate VOTL, wenn der SPD VO 18 bis XO November ter Kompromiß, biete Aussıcht
der Schwangerschaftsabbruch nach 1971 ın Bonn - Bad Godesberg, der auf ine parlamentarische Mehrheit,
Beratung seıtens eınes AÄArztes durch sıch seinerseits (gegen den Wıiıllen des alles andere se1 nıcht „durchzubrin-
eınen Arzt be] Einwilligung der Parteivorstandes) miıt 1Ur egen- “  gen“. h., 1St damıt rechnen,
Schwangeren durchgeführt wird. stimmen un 15 Enthaltungen für daß dieser Entwurf varılert oder

das Fristenmodell ausgesprochen hat- varılert (jesetz wird.Nach dem dritten Schwangerschafts-
oll nach dem Gegenentwurf Le (vgl Januar 1972,

derSchwangerschaftsabbruch NUr noch Dıie Vertechter der Fristenlösung ha- Die vierte Indikation
1n 7 WEe1 Fällen straffrei se1IN, 1m Falle ben ıhr Projekt nıcht aufgegeben, und
einer Ng gefaßten medizinıschen 1St auch nıcht anzunehmen, da{(ß sıie Was hat sıch verändert? iıne er
Indikation (beı Getfahr für Leib un: den Gegenentwurf NUuYT Aaus taktischen Verschiebung gegenüber dem efe-
Leben) un 1mM Falle der genetischen Gründen vorgelegt haben Die FDP- rentenentwurtf (vgl Januar
(eugenischen) Indikation (beıi ar- Abgeordnete un Vizepräsidentin des 1972, bringt die Regierungs-

schwerer Schädigung des Kın- Deutschen Bundestages Funke p — vorlage miıt der Einführung einer
des) Dabej wollten die Vertechter stulierte noch VOr der Verabschiedung vierten Indikation. Der medizini-

schen, der genetischen und derdes Gegenentwurfs die eugenische der Regierungsvorlage durch das Ka-
Indikation ursprünglıch unbefristet binett: sollte das Fristenmodell keine kriminologıschen (ethischen) Indika-
zulassen: EerSsSt 1n der Endphase seınes Mehrheit finden, musse INna  _ die ti1on folgt Nnu  ; ıne Notlageindıka-
Entstehens wurde ıne Befristung auf Reform des 218 verschieben un t10N. 219d des Regierungsentwurfs
die ersten füntf Schwangerschafts- 1973 den Wähler entscheiden lassen. bestimmt: „Der Abbruch der Schwan-
IMONAaTte eingeführt. Im Unterschied Man hat aber doch den Eindruck, gerschaft durch einen AÄArzt 1St nıcht
ZU Abbruch während der ersten da{fß weder innerhalb der FDP und nach 218 strafbar, WEeNn die
dre1 Monate sollten die spater - noch wenıger innerhalb der SPD alle Schwangere einwillıgt, der Ab-
gelassenen Eıngrifte das Urteil beglückt waren, WEeN1l die Strat- bruch der Schwangerschaft angezeıgt
einer arztlichen Gutachterstelle g rechtsreform über den Schwanger- 1St; VO der Schwangeren die Ge-
bunden werden. In der Begründung schaftsabbruch eiınem herausragen- fahr eıiıner schwerwiegenden Notlage
vermischen sıch emanzıpatorische den Thema des nächsten Bundestags- abzuwenden, un die Gefahr ıcht
un sozlalpolitische Argumente. wahlkamptes würde. Ebenso dürften auf ine andere für die Schwangere
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zumutbare Weıse abgewendet WEeI- einer Solatt  C formulierten sozıialen dig, der durch die Indikationen-
den kann und se1it Begınn der Indikation verprellen. Denn die Lösung gegenüber dem Fristenmodell
Schwangerschaft nıcht mehr als 7zwoöltf 1n den Erläuterungen aufgezählten zweıtellos gewahrt wird, daß werden-
Wochen verstrichen sind.“ Fälle siınd der Sache nach Indikatio- des Leben grundsätzlich schützen
An welche Notlagen 1St gedacht? Der 11eN AUuUSs dem soz1alen Bereich Mi1t — sel. Er wırd faktisch durchbrochen,
(jesetzestext selbst unterliä(ßt C5, sol- dizinischem Hıntergrund. Sıe deuten die Entscheidung allein der

diesen Tatbestand selbst A} wennche Notlagen näher klassifizieren Schwangeren und dem subjektiven
und katalogisieren. Dıie VO Bun- sı1e die Indikationen AaUuUSs schwerwie- Urteıil des behandelnden AÄArztes über-
desjustizminısterıum gegebenen EY- gender Notlage U, A, mıi1t der Ver- lassen bleibt. In diesem Punkt 1St der

meidung „schichtenspezifischer Be-läuterungen CN drei Beispiele Jetzt vorliegende Regierungsentwurf
einer solchen Notlageindikation: nachteiligung“ rechtfertigen. nıcht schlüssiger als das Fristenmodell.

WE iıne Mutltter mehrere Kinder Das Justizminısterium sıeht in dieser ach Wıilkens bleibt der Regıe-
oder eın behindertes iınd betreu- vierten Indikation die sauberere 16= rungsentwurfo hınter dem Kern-

hat, dieI e1nes weıteren Kın- Sung als 1n eiınem weitestgefaßten stück des Fristenmodells der 50R
des nıcht mehr werden kön- Gesundheitsbegriff, weıl ıne objek- Alternativprofessoren (vgl Sep-

tember O70 435 zurück, der 1M-nNneCN, ohne da{fß Entwicklungsstö- t1LV umschriebene Notlage dem Arzt
runsch) oder ZUTLF Verschliımmerung des das Urteil erleichtert. Dadurch werde merhin die Beratung der Schwange-
Zustandes des behinderten Kindes verhindert, daß die Betroftenen KGn (nicht 1Ur des Arztes) ZUTr Pflicht

machte.kommt, wenn der Ehemann der durch Überziehung ıhrer Lage durch
Schwangeren eiıner Geistes- oder psychologische Tricks ıhr Zıel erreli-
Suchtkrankheit leidet, die bela- chen Das Argument würde stechen, Was sollen die Kıiırchen tun?
stend 1ISt, „dafß die Schwangere be- WENN, w 1e gelegentlich dargestellt
ürchten mufß, S1e werde das ınd wiırd, die sozialen und DsSycho-SOZLA- Das Ergebnis: Was tfür die Vertechter
nıcht ausreichend pflegen und erz1ie- len Tatbestände Aaus den Bestimmun- einer maxımalen „Liberalisierung“
hen können“, WE diealCIl gCNH über die mediıziniısche Indikation (vgl den eingangs ZiIt Artikel 1n der
eigener Behinderung (Z CI $ 219) 1n die Notlageindikation „Zeit“) eın „echter“ Kompromifßs se1in
Epilepsie, schwerer Depression, Blind- „umgeschichtet“ würden. Dies trifit Mag, 1St für die christlichen Partner
heıt) das erwartende ınd D“DOT- der Diskussion die Retform desjedoch TT ZU geringsten Teıil
aussıichtlich nıcht pflegen un Denn der 219 bleibt gyegenüber dem 2158, die sıch rechtsethisch DEer-
erziehen VvVEIMaAaS. Keıne solche Not- Referentenentwurf sachlich zut tretbare Lösungen einer kriminal-
lage ware für den Bundesjustizmin1- WwW1e unverändert. Dies gilt auch für politisch außerst verwiıckelten aterıe
ster 1m Sınne der Vorlage gegeben, die Berücksichtigung „der gegenwar- bemühen, eher eın „zweıdeutiger“,
WEeNnN beispielsweise 1ne Studentın tiıgen und zukünftig erwartenden schillernder un _ damıt schlechter
durch ine Schwangerschaft der Lebensverhältnisse der Schwange- Kompromiß. „Vorbei dem Alter-
Fortsetzung des Studiums gehindert FeN < die der Entwurf ausdrücklich natıvyv-Entwurt der Strafrechtsprofes-
wird oder einer Schauspielerin beruft- als „Sozialklausel“ versteht. soren“, schreıibt Wilkens (epd, N
ıche Nachteile AausSs einer Schwanger-
schaft erwachsen.

/2)s „hat sıch der gleichen Be-
Der Berater ersetzt den zeichnung Fristenregelung eın Kon-

Diese Beispiele erhellen 1n etwa2 die Gutachter ZCeDL 1n den Vordergrund geschoben,
renzen der Interpretierbarkeit die- bei dem der emanzıpatorische  Frei-
SCr vierten Indikation. Dennoch dürf- iıne zweıte wichtige Verschiebung heitsgedanke stärker als der Schutz
> sıch lohnen, auch die (GJenese die- gegenüber dem Reterentenentwurf eınes Rechtsgutes ate gestanden hat.“
5C5 719d studieren. Man sieht lıegt 1mMm Verfahren. Bereıts der Refte- Damıt 1st die „Tendenz“ getrofften.
dem Wortlaut A da{fß sıch um rentenentwurt lehnte eNtTgEZECN der ber das Ausmafß Mag iINan sıch strel-
ine Verlegenheitsformulierung han- vorherrschenden Meıinung der Gynä- ten Deswegen werden sıch die Kirchen
delt Im Titel 1St die Rede VO  m „all- kologen die bisherigen Gutachterstel- in der weıteren Auseinandersetzung

len‘ab Der Referentenentwurf bandgemeıner Notlage“, 1m ext wird Uus iıhrem soz1alethischen Auftrag auf
diese allgemeıne einer „schwer- aber die Entscheidung des Ärztes zweierle: besinnen haben -
wıegenden“ Notlage. Dıies reichte eın schrıiftliches Aärztliches Gutachten, über den Gläubigen und der (sesamt-
ZuU Vorwurf, hier werde ıne „Ge- in dem bestätigt wird, daß die Vor- bevölkerung nachdrücklich WwW1e Nur
neralklausel“ eingeführt, die sıch 1 ausSsetzZUungen für ıne der vorgesehe- möglıch die moralische Verpflichtung
Eftekt VO  —3 den Wirkungen einer 1eN Indikationen gegeben sind. Dıie Z Schutz des werdenden Lebens
Fristenlösung Z _ unterscheidet. Regierungsvorlage kennt den (Jut- vertreten Dies geschah 1n der Sache
Interpretiert A  — wenıger malızıös, achter nıcht mehr, sondern spricht bereits bisher. och wurde wıeder-
dann kann INa  — diesen verbalen 1Ur noch VO  - Beratung durch eiınen holt der Adressat verfehlt, indem

INan das ethische Grundübel be] derWiderspruch ohl 1Ur AUus dem Be- Ärzt, 1im Falle der Notlageindika-
mühen erklären, Betürworter einer t1on alternatıv durch ine „behörd- Regierung und nıcht iın der Gesell-
Fristenlösung durch Einführung we1l- lıch ermächtigte soz1ale Beraterstelle“ schaft suchte; rechtsethischen

Der arztliche Berater mMuUu VO  3 derrer Indikationsfälle, die über dıe un kriminalpolitischen Gesichts-
drei bereits genNannten Kategorien Arztekammer speziell als solcher punkten diıe Details des vorliegenden
Von Notfällen (Indiıkationen) hinaus- gelassen . sein. Dıie Beratung mu Entwurts die Lupe nehmen

schriftlich fixiert werden, S1e bındet un durch Detailkritik einervehen, gewınnen und die Betür-
WOrter einer gemäafßigten „Liberalı- aber den behandelnden Arzt nıcht,. wenıgstens glaubwürdigeren Um-
sierung“ durch CN umschriebene In- Mıt diesem Vertahren wırd der fun- schreibung der indizierten Tatbe-
dıkationen nıcht durch Einführung amentale Grundsatz unglaubwür- stände beizutragen.
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